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Neues aus Gesetzgebung & 
Finanzverwaltung 

BMF: Hinweise auf die wesentlichen Rechte und Mitwirkungspflichten des 
Steuerpflichtigen bei der Außenprüfung 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat am 17. Februar 2025 ein 
Schreiben zu den aktualisierten Hinweisen auf die wesentlichen Rechte und 
Mitwirkungspflichten des Steuerpflichtigen bei der Außenprüfung (§ 5 Absatz 2 
Satz 2 BpO 2000) veröffentlicht. 

Nach Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der Länder sind der 
Prüfungsanordnung (§ 196 AO) die folgenden Hinweise beizufügen. 

In dem Schreiben nimmt das BMF zu folgenden Punkten Stellung: 

• Beginn der Außenprüfung 
• Ablauf der Außenprüfung 
• Ergebnis der Außenprüfung 
• Ablauf der Außenprüfung beim Verdacht einer Steuerstraftat 

oder einer Steuerordnungswidrigkeit 
• Elektronische Kommunikation im Rahmen der Außenprüfung 

Anwendung 

Das Schreiben tritt an die Stelle des BMF-Schreibens vom 24. Oktober 2013, IV A 
4 – S 0403/13/10001, DOK 2013/0958391, BStBl I, Seite 1264 und gilt ab dem 1. 
Januar 2025.  

Fundstelle 

BMF, Schreiben vom 17. Februar 2025, IV D 3 - S 0403/00009/001/009.  

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Betriebspruefung/2025-02-17-hinweise-rechte-mitwirkungspflichten.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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Aktuelle Rechtsprechung 
BFH-Entscheidungen, veröffentlicht am 20. Februar 2025 

 
 
Die sogenannte Verlängerung der Beteiligungskette, bei der der 
übertragende Alleingesellschafter zugleich Alleingesellschafter der 
erwerbenden Gesellschaft ist, unterliegt auch bei ausländischen 
Gesellschaften nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 und 4 GrEStG der 
Grunderwerbsteuer, wenn der Gesellschaft, deren Anteile 
übertragen werden, ein inländisches Grundstück gehört. Die 
Nichtanwendung des § 6a GrEStG bei der Übertragung von 
Anteilen an einer grundbesitzenden Gesellschaft auf eine 
ausländische Gesellschaft verstößt weder gegen die 
Niederlassungsfreiheit (Art. 49 AEUV) noch gegen die 
Kapitalverkehrsfreiheit (Art. 63 Abs. 1 AEUV). Es liegt auch keine 
gegen EU-Recht verstoßende Beihilfe vor (Art. 107 Abs. 1 AEUV). 
 
Zum Urteil 
 
 
Die Ausgliederung eines Einzelunternehmens auf eine zu diesem 
Zweck neu gegründete Kapitalgesellschaft kann nach § 6a des 
Grunderwerbsteuergesetzes (GrEStG) steuerbegünstigt sein. Kann 
die Vorbehaltensfrist des § 6a Satz 4 GrEStG in diesem Fall 
umwandlungsbedingt nicht eingehalten werden, steht dies der 
Begünstigung nicht entgegen. Die Nachbehaltensfrist des § 6a 
Satz 4 GrEStG muss insoweit eingehalten werden, als der nach 
Erlöschen des Einzelunternehmens als Alleingesellschafter an der 
Kapitalgesellschaft beteiligte (frühere) Einzelkaufmann diese 
Beteiligung in Höhe von mindestens 95 % über weitere fünf Jahre 
halten muss. 
  
Zum Urteil 
 
 
Der nach § 1 Abs. 2a des Grunderwerbsteuergesetzes (GrEStG) 
steuerbare Wechsel im Gesellschafterbestand einer 
grundbesitzenden Kommanditgesellschaft aufgrund einer 
Einbringung der Anteile der Kommanditisten an dieser Gesellschaft 
in eine Vorrats-GmbH kann nach § 6a Satz 1 GrEStG von der 
Grunderwerbsteuer befreit sein. Voraussetzung für die 
Steuerbefreiung ist nach § 6a Satz 3 und 4 GrEStG, dass der 
Einbringende im Zeitpunkt der Einbringung mehr als fünf Jahre zu 
mehr als 95 % an der Vorrats-GmbH beteiligt war. Auf die 
Einhaltung der Vorbehaltensfrist kann in diesem Fall nicht 
verzichtet werden. 
 
Zum Urteil 
 
 
 
 

Urteil II R 36/21: 
Anwendung des § 6a 
GrEStG auf 
Anteilsübertragungen 
im Ausland 
 
 
 
 
 
 
25. September 2024 
 

Urteil II R 2/22: 
Steuerbegünstigung 
nach § 6a GrEStG bei 
Ausgliederung eines 
Einzelunternehmens 
auf eine neu 
gegründete 
Kapitalgesellschaft 
 
 
 
25. September 2024 
 

 

 
Urteil II R 46/22: Keine 
Steuerbefreiung der 
Einbringung von 
Kommanditanteilen in 
erst kurz zuvor 
erworbene Vorrats-
GmbHs 
 
 
 
 
25. September 2024 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510012/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520021/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520023/


4 

Weitere Veröffentlichungen vom Tage:  
 

Urteil IV R 11/22: Zur Gewinnhinzurechnung gemäß § 15a Abs. 3 EStG 
16. Januar 2025 
Zum Urteil 
 
Urteil XI R 24/21: Gewinnrücklage bei Übernahme von 
Pensionsverpflichtungen 
23. Oktober 2024 
Zum Urteil 
 
Urteil XI R 6/23: Umsatzsteuerrechtliche Bemessungsgrundlage im Falle 
strafrechtlicher Einziehung von Taterträgen 
25. September 2024 
Zum Urteil, siehe auch die Pressemitteilung 008/25. 
 
Urteil XI R 31/22: Flugunterricht ist kein Schul- oder Hochschulunterricht 
13. November 2024 
Zum Urteil, siehe auch die Pressemitteilung 007/25. 
 
Urteil VII R 8/24 (VII R 25/20): Tarifierung von Kälberhütten 
7. November 2024 
Zum Urteil 

 
Rechtsprechung im Blog 

 
Ansatz und Teilwert von Pensionsrückstellungen für beitragsorientierte 
Leistungszusagen ohne garantierte Mindestversorgung 
Pensionsrückstellungen sind dem Grunde nach auch für erteilte 
Versorgungszusagen im Sinne des § 6a Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes 
(EStG) zu bilden, die einen rechtsverbindlichen Anspruch auf 
Versorgungsleistungen bei Eintritt des Versorgungsfalls unter der aufschiebenden 
Bedingung einräumen, dass sich die Höhe der zugesagten Leistung danach 
richtet, welchen Wert eine Rückdeckungslebensversicherung, die in Fondsanteile 
investiert, beim Eintritt des Versorgungsfalls hat. Dies hat der Bundesfinanzhof 
(BFH) in einem aktuellen Beschluss entschieden. 
Sachverhalt 
Streitig ist, ob und in welcher Höhe für die von der Klägerin, einer GmbH, erteilten 
wertpapiergebundenen Versorgungszusagen nach § 6a des 
Einkommensteuergesetzes (EStG) i.V.m. § 8 Abs. 1 des 
Körperschaftsteuergesetzes (KStG) in den Jahren 2010 bis 2012 (Streitjahre) 
eine Pensionsrückstellung zu bilden ist. 
Alleiniger Gesellschafter der Klägerin war in den Streitjahren A. Geschäftsführer 
waren A und B. Die Klägerin ermittelte ihren Gewinn nach einem abweichenden 
Wirtschaftsjahr vom 01.07. bis zum 30.06. des jeweiligen Kalenderjahres. 
Zwischen 2009 und 2012 erteilte die Klägerin A und B sowie weiteren leitenden 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520022/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510031/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520017/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/umsatzsteuerrechtliche-bemessungsgrundlage-im-falle-strafrechtlicher-einziehung-von-schmiergeldern/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520015/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/flugunterricht-ist-grundsaetzlich-nicht-umsatzsteuerfrei/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520014/
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Angestellten Versorgungszusagen. Die schriftlichen Vereinbarungen hierzu sind 
(abgesehen von den eingesetzten Beträgen in unterschiedlicher Höhe) 
inhaltsgleich. 
Nach den Versorgungszusagen hatte die Klägerin einen festgelegten 
Einmalbeitrag für die jeweiligen Mitarbeiter an X zu entrichten. Es war in den 
Vereinbarungen vorgesehen, einmal jährlich die Zusage zu prüfen und 
gegebenenfalls zu erhöhen. Eine Verpflichtung zu einer solchen Anpassung, die 
in den Streitjahren laufend erfolgte, bestand nicht. 
Die Mitarbeiter hatten die Möglichkeit, sich im Rahmen von Entgeltumwandlungen 
zu beteiligen. Die an X geleisteten Beiträge wurden als Anlagebetrag dem 
jeweiligen Versicherungsschein entsprechend in Anlagefonds investiert. Die 
Versicherungsleistung bestand in einer lebenslang zu zahlenden Rente oder einer 
einmaligen Kapitalauszahlung. Die Höhe der Rente beziehungsweise (bzw.) der 
Kapitalauszahlung sollte sich aus dem Fondswert bei Eintritt des Versorgungsfalls 
ergeben. Die ausgewählten Fonds sahen keine Mindestleistung vor; demgemäß 
war eine Mindestversorgung durch die Rückdeckungslebensversicherung nicht 
garantiert. 
Aufgrund der von der Klägerin erteilten Versorgungszusagen hatten die 
Mitarbeiter einen Anspruch gegen die Klägerin auf Alters- und 
Hinterbliebenenrente in Höhe des bei Eintritt des Versorgungsfalls bestehenden 
jeweiligen Fondswerts. Die Höhe des Anspruchs auf Altersrente bestimmte sich 
nach dem jeweiligen Rückdeckungsanspruch der Klägerin, der sich aus dem 
geschäftsplanmäßigen Deckungskapital zuzüglich eines Guthabens aus 
Beitragsrückerstattung und Überschussbeteiligung zum Zeitpunkt des 
Leistungsbeginns ergab. 
Zu den Bilanzstichtagen 30.06.2011 und 30.06.2012 aktivierte die Klägerin die 
Ansprüche aus den Rückdeckungslebensversicherungen mit den von X 
mitgeteilten Werten. In gleicher Höhe bildete sie für die 
Versorgungsverpflichtungen eine Pensionsrückstellung. In ihren 
Jahresabschlüssen verrechnete die Klägerin hierbei die beiden vorgenannten 
Positionen unter Heranziehung des § 246 Abs. 2 Satz 2 des Handelsgesetzbuchs 
(HGB). Zum vorhergehenden Bilanzstichtag 30.06.2010 hatte die Klägerin weder 
Ansprüche aus den Rückdeckungslebensversicherungen aktiviert noch 
Pensionsrückstellungen passiviert. Die bis zum 30.06.2010 geleisteten Beiträge 
zu den Rückdeckungslebensversicherungen verbuchte die Klägerin als Aufwand. 
Das Finanzamt vertrat die Auffassung, dass Pensionsrückstellungen nicht 
anzusetzen seien. Eine Pensionsrückstellung dürfe nur gebildet werden, wenn 
und soweit der Pensionsberechtigte einen Rechtsanspruch auf eine laufende oder 
einmalige Pensionsleistung habe. Im Streitfall sei zwar ein Rechtsanspruch dem 
Grunde nach gegeben. Es fehle jedoch an einem Rechtsanspruch der Höhe 
nach. Die Versorgungsleistungen hingen in vollem Umfang von dem Wert der 
Fonds ab, in die im Rahmen des Rückdeckungskonzepts investiert worden sei. 
Diese seien so ausgewählt, dass eine garantierte Mindestversorgung nicht 
gegeben sei.  
Die Klage vor dem Finanzgericht Münster hatte teilweise Erfolg. 
Entscheidung des BFH 
Der BFH hat sich der Entscheidung der Vorinstanz angeschlossen und sowohl die 
Revision des Finanzamtes als auch der Klägerin als unbegründet 
zurückgewiesen. 
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Das Finanzgericht hat in der Sache zu Recht entschieden, dass für die von der 
Klägerin erteilten Pensionszusagen nach § 6a Abs. 1 EStG i.V.m. § 8 Abs. 1 
KStG Pensionsrückstellungen zu bilden sind, die zu den jeweiligen 
Bilanzstichtagen nach Maßgabe des § 6a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 EStG bewertet 
werden müssen. 
Pensionsrückstellungen sind dem Grunde nach auch für erteilte 
Versorgungszusagen im Sinne des § 6a Abs. 1 EStG zu bilden, die einen 
rechtsverbindlichen Anspruch auf Versorgungsleistungen bei Eintritt des 
Versorgungsfalls unter der aufschiebenden Bedingung einräumen, dass sich die 
Höhe der zugesagten Leistung danach richtet, welchen Wert eine 
Rückdeckungslebensversicherung, die in Fondsanteile investiert, beim Eintritt des 
Versorgungsfalls hat. 
Der Teilwert einer Pensionsverpflichtung richtet sich auch bei beitragsorientierten 
Leistungszusagen ohne garantierte Mindestleistung nach § 6a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 
Satz 1 Halbsatz 2 EStG für den Teil der Versorgungszusage, der auf einer 
Zusage im Rahmen einer Entgeltumwandlung im Sinne von § 1 Abs. 2 des 
Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung beruht, und im 
Übrigen nach § 6a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Satz 1 Halbsatz 1 EStG. Der Teilwert ist 
nicht abweichend von § 6a Abs. 3 EStG mit dem jeweils aktuellen Wert der 
Rückdeckungslebensversicherung (beziehungsweise der Fondsanteile) zum 
jeweiligen Bilanzstichtag zu bewerten. 
Fundstelle 
BFH, Beschluss vom 4. September 2024 (XI R 25/21), veröffentlicht am 6. 
Februar 2025. 
 
Forderungsverzicht eines Gesellschafters einer Kapitalgesellschaft gegen 
Besserungsschein 
Der Verlust aus einem auflösend bedingten Forderungsverzicht ist bereits im 
Zeitpunkt des Verzichts zu berücksichtigen und nicht erst, wenn feststeht, dass 
die auflösende Bedingung nicht mehr eintreten wird. Dies hat der 
Bundesfinanzhof (BFH) in einem aktuellen Urteil entschieden. 
Sachverhalt 
Die Kläger sind Eheleute, die für das Jahr 2009 (Streitjahr) zusammen zur 
Einkommensteuer veranlagt werden. Streitig ist, ob der Forderungsverzicht eines 
Gesellschafters einer Kapitalgesellschaft gegen Besserungsschein im Zeitpunkt 
des Verzichts zu berücksichtigen ist. 
Die Klage vor dem Finanzgericht München hatte teilweise Erfolg. 
Entscheidung des BFH 
Der BFH hat sich der Entscheidung der Vorinstanz angeschlossen und die 
Revision als unbegründet zurückgewiesen. 
Der Verlust aus einem auflösend bedingten Forderungsverzicht ist bereits im 
Zeitpunkt des Verzichts zu berücksichtigen und nicht erst, wenn feststeht, dass 
die auflösende Bedingung nicht mehr eintreten wird (Anschluss BFH, Urteil vom 
24.10.2017 - VIII R 19/16, BStBl II 2019, 34). 
Die Anschaffungskosten der Darlehensforderung, auf die unter 
Besserungsvorbehalt verzichtet worden ist, sind nicht, auch nicht anteilig, der 
Besserungsanwartschaft zuzuordnen. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510023/
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ZUM SEMINAR 

Bei der Prüfung, ob die im Anwendungsbereich der Abgeltungsteuer 
anzunehmende Vermutung der Einkünfteerzielungsabsicht im Einzelfall widerlegt 
ist, ist eine Gesamtbetrachtung von Gesellschafterdarlehen und 
Gesellschafterbeteiligung vorzunehmen (Anschluss an BFH, Urteil vom 
20.06.2023 - IX R 2/22, BFHE 280, 531). 
§ 20 Abs. 8 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG) ist dahin auszulegen, 
dass § 20 Abs. 2 EStG von § 17 EStG nur verdrängt wird, wenn und soweit sich 
der Verlust im zu beurteilenden Zeitraum bei der Ermittlung der Einkünfte aus § 
17 EStG auswirkt. Das setzt insbesondere voraus, dass die Tatbestände des § 20 
Abs. 2 EStG und des § 17 Abs. 4 EStG im selben Veranlagungszeitraum 
verwirklicht werden. 
Fundstelle 
BFH, Urteil vom 19. November 2024 (VIII R 8/22), veröffentlicht am 6. Februar 
2025. 
Eine englische Zusammenfassung dieses Urteils finden Sie hier. 
 

Business Meldungen 
 
Parteien zur Wahl – Quo vadis, deutsches Gesellschaftsrecht? 
 
Der Countdown zur vorgezogenen Bundestagswahl am 23. Februar 2025 läuft. 
Was passiert nach dem 23. Februar 2025? Welche Parteien werden koalieren? 
Was bedeutet das für Unternehmen am Standort Deutschland? Auf der Agenda 
der Parteien stehen Änderungen im Gesellschaftsrecht, Erleichterungen bei 
Gründungen/für Start-ups, die betriebliche und unternehmerische Mitbestimmung 
sowie, wenngleich aktuell nicht als Topthema, die Nachhaltigkeit. 
 
Den Beitrag finden Sie hier. 

 
Terminplaner 
  
Steuern zum Frühstück 
Webcast, 27.02.2025 
 

 

Wir freuen uns auf Sie! 

 
 
 
 
 
 

 

 

Alle aktuellen Veranstaltungen finden  
Sie in der PwC Veranstaltungssuche. 
 

 
 
 

VERANSTALTUNGSSUCHE 
 

https://www.pwc-events.com/steuernzumfruehstueck
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510020/
https://blogs.pwc.de/de/german-tax-and-legal-news/article/247410/waiver-of-loan-by-shareholder-of-a-corporation-in-return-for-debtor-warrant/
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/247538/parteien-zur-wahl-quo-vadis-deutsches-gesellschaftsrecht/
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
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E-MAIL SENDEN 

 

 
 
Noch Fragen? 
 
Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder senden Sie eine E-Mail. 

 

 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung 
einschlägiger Probleme greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die 
Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. Teile dieser 
Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 
durch den Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. 
Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen Autoren wieder. 
 

 

Redaktion  
 
Gabriele Nimmrichter 
PricewaterhouseCoopers GmbH  
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 
60327 Frankfurt am Main 
Tel.: +49 171 7603269 
gabriele.nimmrichter@pwc.com 
 
Gunnar Tetzlaff 
PricewaterhouseCoopers GmbH  
Fuhrberger Straße 5 
30625 Hannover 
Tel.: +49 171 5503930 
gunnar.tetzlaff@pwc.com 
 

 

Datenschutz 
 
Die Datenverarbeitung für den Versand des 
Newsletters erfolgt aufgrund der Grundlage 
Ihrer Einwilligung. Sie können den 
Newsletter jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft abbestellen und Ihre Einwilligung 
damit widerrufen 
 
© 2025 PwC. All rights reserved. PwC 
refers to the PwC network and/or one or 
more of its member firms, each of which is a 
separate entity. 

 
Please see www.pwc.com/structure for 
further details. 
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